
   
 
 Sitzungsvorlage 68/VIII 
 Planungsausschuss     (Ö) 
 
 

12.10.2011 in Karlsruhe 
 
 
 
TOP 3 Nationalpark Nordschwarzwald – Vorstellung des Sachstands durch Herrn 

Dr. Thomas Waldenspuhl (Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt 
Baden-Württemberg) und Dr. Wolfgang Schlund (Naturschutzzentrum Ru-
hestein) 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Planungsausschuss nimmt von der Vorlage Kenntnis. 
 
 
1. Anlass 
Seit einigen Monaten wird in der Region eine Debatte über das Für und Wider eines mög-
lichen Nationalparks Nordschwarzwald geführt.  
Die Landesregierung beabsichtigt, die möglichen Auswirkungen eines Nationalparks durch 
ein Wirtschaftsberatungsunternehmen umfassend und ergebnisoffen prüfen zu lassen. Al-
len betroffenen Akteuren wurde auf einer Fachtagung zum Thema „Ist ein Nationalpark im 
Nordschwarzwald möglich?“ in Bad Wildbad am 24.09.2011 die Möglichkeit eingeräumt, 
bei der Erstellung eines Anforderungskatalogs an das Gutachten mitzuarbeiten und Fra-
gen einzubringen. Die Verwaltung des Regionalverbands Mittlerer Oberrhein hat an der 
Fachtagung teilgenommen und die unter 3. angeführten Fragen in den Prozess einge-
speist. In der Sitzung des Ältestenrates am 20.09.2011 wurde dieses Thema angespro-
chen. Die Ergebnisse des Gutachtens werden für das Frühjahr 2012 erwartet. 
 
Herr Dr. Waldenspuhl und Herr Dr. Schlund werden in der Sitzung den aktuellen Stand 
zum Nationalpark Nordschwarzwald vorstellen. 
 
2. Sachstand 
Die Ausweisung eines Nationalparks ist an verschiedene Voraussetzungen gebunden. 
Diese sind zum einen im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) festgelegt, zum anderen 
sind dies die Kriterien der International Union for Conservation of Nature (IUCN), die als 
weltweit anerkannter Standard gelten. 
 
Das BNatSchG sieht vor, dass der überwiegende Teil der auszuweisenden Nationalpark-
fläche bereits heute die Voraussetzungen für Naturschutzgebiete aufweist. Darüber hinaus 
muss sich das Gebiet in einem überwiegenden Teil in einem vom Menschen nicht oder nur 
gering beeinflussten Zustand befinden oder geeignet sein, sich in einen Zustand zu entwi-
ckeln, der einen möglichst ungestörten Ablauf der Naturvorgänge gewährleistet. In Baden-
Württemberg kann nur der Landesgesetzgeber einen Nationalpark ausweisen. 
 
Nach den internationalen Kriterien der IUCN sollen Nationalparks eine Mindestgröße von  
10.000 ha haben sowie aus einer Kern- und einer Pflegezone bestehen. Innerhalb von 25-
30 Jahren nach Ausweisung des Nationalparks müssen durch Steuerungsmaßnahmen die 
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Voraussetzungen für einen möglichst ungestörten Ablauf der Naturvorgänge geschaffen 
werden (Entwicklungsnationalpark). In diesem Zeitraum würde auf einem Großteil der 
Kernflächen weiterhin eine naturschutzfachlich notwendige Waldbewirtschaftung stattfin-
den. 
 
Der erste Nationalpark in Deutschland war der Nationalpark Bayerischer Wald, der seit 
1970 besteht. Zwischenzeitlich gibt es im gesamten Bundesgebiet 14 Nationalparks. Von 
den Flächenländern haben lediglich Baden-Württemberg, das Saarland und Rheinland-
Pfalz keinen Nationalpark. 
 
Die Idee eines Nationalparks im Nordschwarzwald wurde bereits Anfang der 1990er Jahre 
vom NABU in die Diskussion eingebracht, von der damaligen Landesregierung wegen er-
heblicher Akzeptanzschwierigkeiten in der Raumschaft aber nicht weiterverfolgt. Die im 
März 2011 von der schwarz-gelben Landesregierung verabschiedete Naturschutzstrategie 
Baden-Württemberg 2020 sah bereits neben dem Biosphärengebiet Schwäbische Alb die 
Entwicklung eines weiteren Großschutzgebietes in Baden-Württemberg vor. Die grün-rote 
Landesregierung schrieb die Einrichtung eines Nationalparks – unter Berücksichtigung der 
Anregungen aus der Region – in den Koalitionsvertrag vom April 2011. Im Mai 2011 legte 
der NABU-Landesverband Baden-Württemberg mit seiner Studie „Naturschutzfachliches 
Screening nationalparktauglicher Gebiete in Baden-Württemberg“ eine Diskussionsgrund-
lage vor (siehe: http://www.nationalparknordschwarzwald.de). Nach der Studie erfüllt in 
Baden-Württemberg nur der Nordschwarzwald alle Kriterien eines potenziellen National-
parks. 
 
Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz hat auf seiner Homepage 
am 09.09.2011 eine Suchraumkulisse für einen möglichen Nationalpark Nordschwarzwald 
veröffentlicht. In Mitteleuropa entwickeln sich Flächen, die der Natur überlassen werden, 
zu Wald. Deshalb kommen für einen Nationalpark in erster Linie große unzerschnittene 
Waldflächen in Betracht. Da langfristig eine forstliche Nutzung nicht mehr möglich ist, wird 
der Suchraum auf geschlossene Staatswaldflächen beschränkt. Darüber hinaus sollten 
möglichst erhebliche Flächen bereits jetzt unter Naturschutz stehen oder als Waldschutz-
gebiete ausgewiesen sein. Von der Suchraumkulisse liegen der Bereich Kaltenbronn so-
wie Hoher Ochsenkopf in der Region Mittlerer Oberrhein (Anlage 1). Zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt liegen weder eine konkrete Gebietskulisse mit Kern- und Pflegzonen, noch der 
Entwurf einer Nationalpark-Verordnung vor. 
 
Die Landesregierung erwartet, dass die Einrichtung eines Nationalparks nicht nur zur Be-
reichung der biologischen Vielfalt beiträgt, sondern auch positive strukturelle Impulse für 
Tourismus, Einzelhandel und Gewerbe im Nordschwarzwald setzt. Dagegen werden z.B. 
vom Verband der Säge- und Holzindustrie Baden-Württemberg und der Forstkammer Ba-
den-Württemberg wirtschaftliche Vorbehalte wegen des Nutzungsausfalls von Waldflächen 
angemeldet. Um der Bevölkerung die Möglichkeit zur Äußerung zu geben, wurden Anfang 
September in den betroffenen Kommunen Informationsflyer an ca. 120.000 Haushalte ver-
teilt (Anlage 2). Die Bürger hatten so die Möglichkeit, ihre Fragen und Anregungen an das 
Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zu richten. 
 
Weiterführende Informationen zum Nationalpark Nordschwarzwald finden sich auf der 
Homepage des Ministeriums: http://www.mlr.baden-wuerttemberg.de. 
 
3. Position 
Der Regionalverband Mittlerer Oberrhein wird den Meinungsbildprozess in der Region wei-
terhin begeleiten. Der Planungsausschuss wird von der Verbandsverwaltung über die wei-
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tere Entwicklung eines Nationalparks Nordschwarzwald kontinuierlich informiert. Im weite-
ren Prozess sollten insbesondere folgende Fragen bearbeitet werden: 
 
1. Zur abschließenden Beurteilung des Vorhabens ist ein Konzept erforderlich, in dem 

das Profil des Nationalparks deutlich wird, das die Ziele nennt und die räumliche 
Ausdehnung des Schutzgebietes beschreibt. 

2. In Deutschland finden sich mittlerweile viele Nationalparks. Was ist das Alleinstel-
lungsmerkmal des Nationalparks Nordschwarzwald? 

3. Was sind die verbindenden Merkmale bei dem in der Projektierung räumlich zerstü-
ckelten Ansatz? 

4. Welche Kosten entstehen bei welchem Rechtsträger, welcher Nutzen (ökonomisch, 
ökologisch) entsteht durch das Vorhaben? 

5. In dem Konzept muss der Mehrwert gegenüber dem kommunal getragenen Natur-
park Schwarzwald Mitte-Nord aufgezeigt und die zusätzlichen Beschränkungen of-
fengelegt werden. 

6. Welche Impulse für den Tourismus gehen von dem Nationalpark aus, wo sollen tou-
ristische Einrichtungen und Nationalparkeinrichtungen angesiedelt werden? 

7. Welche Auswirkungen hat ein Nationalpark auf die künftige Siedlungs- und Infra-
strukturentwicklung und auf regionalplanerische Festlegungen (z. B. Rohstoffabbau, 
Wind, Solar)? 

8. Kann der Nationalpark auch außerhalb seiner Gebietskulisse aus Kern- und Pflege-
zonen durch Pufferzonen oder ergänzende Maßnahmen (z.B. der Waldbewirtschaf-
tung) Auswirkungen auf die Entwicklung und Nutzung angrenzender Gebiete haben? 
Wenn ja, welche? 

9. Welchen Einfluss hat der zu erwartende Klimawandel auf einen Nationalpark Nord-
schwarzwald, insbesondere im Hinblick auf die Schutzziele, die künftige Baumarten-
zusammensetzung, den Waldumbau, die zu fördernden Pflanzen- und Tierarten so-
wie die Gebietskulisse? 

10. Sind die Schutzziele eines Nationalparks mit den ausgewiesenen EU-
Vogelschutzgebieten, bei denen das Auerhuhn zum Schutzzweck gehört, und mit 
dem im Auftrag des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz er-
stellten Aktionsplan Auerhuhn vereinbar? Können sich die jeweiligen Kulissen über-
lagern? 

11. Welche Folgen lassen sich durch den „möglichst ungestörten Ablauf der Naturvor-
gänge in ihrer natürlichen Dynamik“ für das Nationalparkgebiet vorhersehen, welche 
Auswirkungen ergeben sich für die umliegenden Gebiete? 

12. Gibt es eine Roadmap zur Einführung des Nationalparks, welches sind die Meilen-
steine und Etappenziele, wie sieht der Zeitplan aus, wie sollen die Ergebnisse der 
Beteiligung in den Prozess einfließen? 

 
 
 

- Der Verbandsdirektor - 
 



Natura 2000 + Staatswald

Naturschutzgebiet +
Bannwald + Schonwald

Regionsgrenze
Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord

Grundlage: Homepage des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  vom 09.09.2011           

Kaltenbronn: ca.  5.000 ha
Hoher Ochsenkopf: ca.  2.000 ha
Schliffkopf-Schönmünztal: ca. 10.000 ha
Hornisgrinde (kommunaler Besitz): ca. 2.000 ha

Staatswald + Natura 2000-Gebiete + Naturschutzgebiete +
Bannwälder + Schonwälder = ca. 17.000 ha

"Suchraum für einen Nationalpark im Nordschwarzwald" (Stand: 09.09.2011)

Region
Nordschwarzwald

Region 
Südlicher Oberrhein

Region 
Mittlerer Oberrhein

Suchraum

zu Vorlage 68/VIII
an den PA

Anlage 1



Anlage 2 
zu Vorlage Nr. 68/VIII 

an den PA 
 

Auszug aus dem Flyer „Nationalpark Nordschwarzwald“ des Ministeriums für Länd-
lichen Raum und Verbraucherschutz 
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